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Öffentliche Bekanntmachung des Landrates des Landkreises Oberspreewald- 
Lausitz als allgemeine untere Landesbehörde 
 
I.  Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Lauchhammer und der 

Stadt Schwarzheide zur Trägerschaft einer öffentlichen Bibliothek wird hiermit ge-
mäß § 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194), zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes vom  23.09.2008 (GVBl. I  S. 202) genehmigt. 

  
Senftenberg, den 16.12.2008  
Az: 151203 4/08 
 
 
Titus Faustmann 
Beigeordneter 
 
 
II.  Die Vereinbarung hat folgenden Wortlaut: 
 

 

Öffentlich ï rechtliche Vereinbarung 
zur Trägerschaft einer öffentlichen Bibliothek 

 
Die Städte 

 
Lauchhammer 

und 
Schwarzheide 

 
vertreten durch ihre Bürgermeister 

 
schließen gemäß des §  28  Abs. 2 Ziffer 24 Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburgs in der Fassung der Bekanntmachung vom  18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 
286), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 
202) i.V.m. § 23 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194), geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202) sowie auf der 
Grundlage des Eckpunktepapiers über die Campus- Bibliothek vom 31.07.2008 fol-
gende öffentlich ï rechtliche Vereinbarung: 
 

Präambel 
 
Im Rahmen des PPP-Projektes SeeCampus Niederlausitz wird eine öffentliche Bib-
liothek der Stªdte Lauchhammer und Schwarzheide errichtet (ĂCampus ï Biblithekñ). 
Im Zusammenhang mit der Erweiterung der kultur- und bildungspolitischen Sichtwei-
se um eine betriebswirtschaftliche Betrachtung ist es Zielstellung der Vereinbarung: 
 
- die Bibliotheksdienstleistung langfristig finanziell abzusichern, 
- die Flexibilität und Eigenverantwortung im Umgang mit den Ressourcen bei 

den Bibliotheksmitarbeiterinnen zu erhöhen und 
- eine den steigenden Ansprüchen gerechte Angebotsstruktur zu entwickeln. 
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Dabei sind sich die beteiligten Gebietskörperschaften um die Bedeutung des Erhalts 
der traditionellen Kulturtechnik des Lesens, der großen Breitenwirkung der Bibliothek 
und der Förderung der Lesekultur und Information bewusst. 
 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
(1) Die Stadt Schwarzheide überträgt nach Maßgabe dieser öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung die Trägerschaft über die öffentliche Bibliothek an die Stadt Lauch-
hammer. Die Bibliothek ist über 30 Jahre zu betreiben. Das Vertragsjahr beginnt 
am Tag nach dem Einzug der Schulen in den Neubau im Rahmen des PPP-
Projektes SeeCampus Niederlausitz und weicht damit vom Kalenderjahr ab. 

 
(2) Die Stadt Lauchhammer übernimmt gemäß § 23 Absatz 2 Satz 1 GKG die Trä-

gerschaft für eine öffentliche Bibliothek nach Maßgabe dieser öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung. 

(3) Gemäß § 25 Abs. 1 GKG wird die Stadt Lauchhammer ermächtigt die Benutzung 
der Bibliothek durch eine für das gesamte Gebiet geltende Satzung zu regeln.  

 
(4) Die Stadt Lauchhammer kann die Durchführung dieser Aufgabe (Bibliotheksbe-

trieb) auf Dritte übertragen. 
 

§ 2 
Durchführung 

 
(1) Die Stadt Lauchhammer verpflichtet sich, die Aufgaben nach dieser Vereinbarung 

für sich und die Stadt Schwarzheide durchzuführen. Sie hält sich dabei an folgen-
de Grundsatzdokumente: 

 
      - Medienbestandskonzept 
      - Leistungsbild der Bibliothek 
      - Bibliotheksentwicklungsplanung 
 

welche rechtzeitig vor Inbetriebnahme der Campus-Bibliothek gemeinsam von 
den Städten Lauchhammer und Schwarzheide zu erarbeiten sind.  

 
(2) Bei der Durchführung bezieht die Stadt Lauchhammer nach Maßgabe des § 3 die 

Stadt Schwarzheide ein. 
 

§ 3 
Grundsätze der Zusammenarbeit 

 
(1) Die Stadt Lauchhammer informiert die Stadt Schwarzheide mindestens einmal 

jährlich zum 15. Mai über Ergebnisse der öffentlichen Bibliotheksarbeit und Ziel-
setzungen für das Folgejahr. 

 
(2) Darüber hinaus ist die Stadt Schwarzheide in grundsätzlichen die öffentliche Bib-

liothek betreffenden Angelegenheiten, insbesondere vor Ziel- und Budgetfestle-
gungen und Entscheidungen zur Nutzung der Bibliothek und zur Kostenbeteili-
gung der Nutzer einzubeziehen. 
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(3) Investitionen ab 10.000 Euro pro Maßnahme werden zwischen den Vereinba-
rungspartnern gesondert vereinbart. 

 
§ 4 

Personalgestellung 
 
Die Stadt Lauchhammer stellt für die Aufgabenerfüllung das notwendige Fachperso-
nal. Die Arbeitnehmer bleiben Angestellte der Stadt Lauchhammer. Sofern die Ar-
beitnehmer der Stadt Lauchhammer allerdings aus Altersgründen aus ihrem Arbeits-
verhältnis ausscheiden, wird der Betreiber der Campus-Bibliothek neues Personal 
einstellen. 
 

§ 5 
Inventar 

 
Die Stadt Schwarzheide übergibt kein Inventar bzw. keinen Medienbestand an die 
Stadt Lauchhammer. 
 

§ 6 
Kostenverteilung 

 
(1) Die Stadt Lauchhammer beteiligt sich, auf der Grundlage einer noch zu schließ-

endenden Vereinbarung mit dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz, anteilig zu 
2/3 an den Gesamtkosten für den Neubau und den Betrieb der Campus-
Bibliothek im Rahmen des PPP-Projektes SeeCampus. 

 
(2) Die von der Stadt Lauchhammer anteilig zu tragenden  
 
 - Planungs- und Baukosten für den Neubau der Campus-Bibliothek  
 - Betriebskosten für die Campus-Bibliothek 

- Kosten der Pflege des Medienbestandes und der Software 
 

      sowie sonstiger allgemeiner Betriebskosten für die CampusBibliothek und Perso-
nalkosten 

     werden zwischen den Städten Lauchhammer und Schwarzheide je zur Hälfte 
aufgeteilt. 

 
(3) Die Stadt Schwarzheide beteiligt sich an den nicht durch Zuschüsse und andere 

Einnahmen gedeckten jährlichen Betriebskosten und Investitionen, für die keine 
gesonderten Vereinbarungen nach § 3 Abs. 3 zu treffen sind, in Form einer Um-
lage. 

 
(4) Die Einzelheiten über die Kostenbeteiligung, insbesondere hinsichtlich der Be-

rechnung der Kostenanteile und Zahlungsmodalitäten werden rechtzeitig vor In-
betriebnahme der Campus-Bibliothek zwischen den Städten Lauchhammer und 
Schwarzheide in einer gesonderten Vereinbarung geregelt. 
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§ 7  
Kündigung 

 
(1) Eine ordentliche Kündigung dieser Vereinbarung ist ausgeschlossen.  
 
(2) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger 

Grund liegt jedoch nur vor, wenn und soweit den Vereinbarungspartnern eine 
Fortsetzung der Vereinbarung auch nach einer Anpassung der Vereinbarungsbe-
dingungen nicht mehr zugemutet werden kann. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn und soweit der SeeCampus Niederlausitz ganz oder in we-
sentlichen Teilen nicht errichtet werden sollte, oder insbesondere wenn die Ver-
einbarung zwischen der Stadt Lauchhammer und dem Landkreis Oberspreewald-
Lausitz nicht abgeschlossen wird. 

 
(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist an den gesetzlichen Vertreter des 

jeweils anderen Vereinbarungspartners zu richten. 
 

§ 8  
Schlussbestimmungen 

 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurch-

führbar sein oder nach Vereinbarungsabschluss unwirksam oder undurchführbar 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht be-
rührt. 

 
(2) Diese Vereinbarung bedarf gemäß § 24 Abs. 2 GKG der Genehmigung der Auf-

sichtsbehörde.  
 
(3)  Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksam-

keit der Schriftform. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis 
der Schriftform. 

 
§ 9  

In-Kraft-Treten 
 
Die Vereinbarung tritt am Tage nach ihrer gemeinsam mit der Genehmigung erfolg-
ten Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Kraft. 
 
Schwarzheide, den 10.12.2008 
 
gez.                                                                gez. 
Christoph Schmidt  Manfred Richter 
Bürgermeister (Siegel) Stellvertreter des Bürgermeisters 
Stadt Schwarzheide 
 

 

Lauchhammer, den 10. Dez. 2008 
 
gez.                                                                 gez.      
Elisabeth Mühlpforte  Jörg Rother 
Bürgermeisterin (Siegel) Stellverteter der Bürgermeisterin 
Stadt Lauchhammer 
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Bekanntmachung der Standesämter der Stadt Vetschau/Spreewald und der 
Stadt Lübbenau/Spreewald 
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